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Stadtverordnetenversammlung aktuell 
 

Beschlüsse der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Strausberg vom 
27.04.2026 

 
 
Beschluss-Nummer: BV-SVV-2026/0233 
Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung gem. § 63, 79 BbgKWahlG i.V.m. §§ 56 Abs. 1, 80 Abs. 1 
BbgKWahlG über die Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl zur hauptamtlichen Bürgermeisterin / zum 
hauptamtlichen Bürgermeister am 15. Februar 2026 und der darauffolgenden Stichwahl am 29. März 2026 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
Zum Wahleinspruch des Einspruchsführers 1 
Die Einwendungen sind zulässig und teilweise begründet, dem Einspruch ist zu folgen § 80 Abs. 1 Nr. 4 BbgKWahlG. 
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 Zum Wahleinspruch des Einspruchsführers 2 
 
Die Einwendungen sind zulässig und teilweise begründet, dem Einspruch ist zu folgen § 80 Abs. 1 Nr. 4 BbgKWahlG. 
  
 
Zum Wahleinspruch des Einspruchsführers 3 
 
Die Einwendungen sind zulässig und begründet, dem Einspruch ist zu folgen § 80 Abs. 1 Nr. 4 BbgKWahlG. 
  
 
Zum Wahleinspruch des Einspruchsführers 4 
 
Die Einwendungen sind zulässig und teilweise begründet, dem Einspruch ist zu folgen § 80 Abs. 1 Nr. 4 BbgKWahlG. 
  
 
Zum Wahleinspruch des Einspruchsführers 5 
 
Der Wahleinspruch ist insgesamt unzulässig und ist zurückzuweisen § 80 Abs. 1 Nr. 2 BbgKWahlG.  
 
Beschlussvorschlag zur Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gem. § 80 BbgKWahlG.  
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gem. § 80 Abs. 1 BbgKWahlG. 
 

1. Die Wahleinsprüche 1-4 sind zulässig und teilweise begründet. 
 

2. Die den begründeten Einwendungen zugrunde liegenden Tatsachen sind derart schwerwiegend, dass bei 
ordnungsgemäßer Durchführung der Wahl ein wesentlich anderes Wahlergebnis zustande gekommen oder 
festgestellt worden wäre. 
 
 

3. Den Wahleinsprüchen 1-4 ist Folge zu leisten. 
 

4. Die Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin / des hauptamtlichen Bürgermeisters ist ungültig. 
 
Abstimmungsergebnis:  
28 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
 
 
Beschluss-Nummer: BV-SVV-2026/0216 
Namentliche Benennung der Vertreter der Fraktionen für den zeitweiligen Ausschuss zur Vorbereitung der 
Entscheidung über Wahleinsprüche zur Bürgermeisterwahl 2026 

1. Sitzverteilung im zeitweiligen Ausschuss zur Vorbereitung der Entscheidung über Wahleinsprüche zur 
Bürgermeisterwahl 2026 

Fraktion der AfD:                   2 Sitze 

Fraktion Zusammen für Strausberg 2.0     2 Sitze 

Fraktion DIE LINKE:                 1 Sitz 

Fraktion der UfW Pro Strausberg:        2 Sitze 

Fraktion der SPD:                  1 Sitz 

Fraktion BürgerUnion:             1 Sitz 

2. Der Ausschussvorsitz wird durch Frau Dr. Sibylle Bock (Fraktion der SPD) übernommen.  

 
3. Namentliche Benennung der Vertreter der Fraktionen. 

Fraktion der AfD:  

Herr Uwe Reuter und Herr Horst Baldszus   
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Fraktion Zusammen für Strausberg 2.0: 

   Herr Dominik Chadid und Herr Christian Göritz-Vorhof 

 Fraktion DIE LINKE: 

  Herr Ronny Kühn  

 Fraktion der UfW Pro Strausberg: 

   Frau Sonja Zeymer und Herr Jens Mader 

 Fraktion BürgerUnion: 

   Herr Hans-Joachim Kroening 

 

Abstimmungsergebnis:  
28 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltungen 
 
 
 
 

Sitzungstermine der Gremien der Stadtverordnetenversammlung (Mai 2026 – Juni 2026)  
 

- Änderungen vorbehalten! – 
Der aktuellen Sitzungskalender ist online verfügbar unter: www.ratsinfo-online.de/strausberg-bi 

 
 

  Datum Gremium 

Mo  11.05.2026  Gemeinsame Sitzung des Behinderten- und Seniorenbeirates 

Do  21.05.2026  Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Strausberg 

Di  02.06.2026  Sitzung des Werksausschusses des Eigenbetriebs Stadtforst 

Mi  03.06.2026  Sitzung des Ortsbeirates 

Mo  08.06.2026  Sitzung des Ausschusses für Klima, Umwelt und Energie 

Di  09.06.2026  Sitzung des Ausschusses für Bauen, Wohnen und Verkehr 

Mi  10.06.2026  Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und Soziales 

Do  11.06.2026  Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft 

Mo  15.06.2026  Sitzung des Hauptausschusses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ratsinfo-online.de/strausberg-bi
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Impressum 

Herausgeber/ 
Redaktion 

Stadt Strausberg, Die Bürgermeisterin, Hegermühlenstraße 58, 15344 Strausberg 

E-Mail: sitzungsdienst@stadt-strausberg.de,  
Tel. 03341 381-138, Fax 03341 381-430 

Bezugsmöglichkeiten 
und Bedingungen 

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Zustellung eines Amtsblatts. Das Amtsblatt wird 
kostenlos in den in der Hauptsatzung benannten Stellen ausgelegt. Das Amtsblatt steht 
außerdem zum kostenlosen Herunterladen und Ausdrucken im Internet unter www.stadt-
strausberg.de zur Verfügung. 

Satz/ Druck Tastomat GmbH 

Redaktionsschluss: 24.04.2026 
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